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Index

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2018 §347

1. BVergG 2018 § 347 heute

2. BVergG 2018 § 347 gültig ab 21.08.2018

Rechtssatz

Die Bestandfestigkeit einer Auftraggeberentscheidung ist von ihrer Rechtmäßigkeit zu unterscheiden. Ausgehend

davon ist die Au7assung, nach welcher eine Verletzung der Grundprinzipien des Vergaberechts nicht bestandfest

werden könne, unzutre7end und die Nichtigerklärung der Auftraggeberentscheidungen kann somit nicht darauf

gestützt werden.
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